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REPUBLIK ÖSTERREICH 
des Nationalrates XVlJ. Gesctzgebußa:sperjgde 

BUNDESMINISTERIUM 
FOR LAND· UND FORSTWIRTSCHAFT WIEN, 20, JULI 1987 

Zl. 0104l/63-Pr.Alb/87 

Gegenstand: Schriftl.parl.Anfr.d.Abg.z.NR Elmecker 
und Kollegen Nr. 526/J vom 5. Juni 1987 
betreffend Rodungsgenehmigung und wasser­

rechtliche Bedenken zur Errichtung einer. 
Sondermülldeponie in der Gemeinde st. 
Oswald, Bezirk Freistadt, 05, durch die 
Oberösterreichische Landesregierung 

An den 

Herrn Präsidenten 

des Nationalrates 

Mag. Leopold Gratz 

Parlament 

1010 Wien 

'I9S/AB 

1987 "07- 2 1 
zu 526 IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Elmecker und Kollegen, Nr. 526/J, betreffend Rodungsge­

nehmigung und wasserrechtliche Bedenken zur Errichtung einer Sonder­
mülldeponie in der Gemeinde st. Oswald, Bezirk Freistadt, OÖ, durch 

die oberösterreichische Landesregierung, beehr~ ich mich wie folgt 

zu beantworten: 

Zu Frage 1): 

Zweifellos besteht ein starkes öffentliches Interesse an der Er­

richtung von Sondermülldeponien. Wenn ein standort in bau- und 
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hydrogeologischer Hinsicht sowie vom Standpunkt des Wasserrechtes 
geeignet ist, wird die ROdungsgenehmigung aufgrund der Bestimmungen 
des Forstgesetzes daher nicht versagt werden k6nnen. Selbstver­
ständlich werden in einen derartigen Bescheid alle Auflagen aufge­
nommen, die geeignet erscheinen, Gefahren für den benachbarten Wald 
zu minimieren. 

Zu Frage 2}: 
Weder beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, noch 

beim Landeshauptmann von Ober6sterreich als zuständige Wasser­

rechts- und Forstbeh6rde liegt ein Projekt für eine geplante Sonder­
mülldeponie st. Oswald vor. 

Laut Mitteilung des Amtes der Ober6sterreichischen Landesregierung 
laufen derzeit über AUftrag des Landes Ober6sterreich Unter­

suchungen, um vor allem geologische und hydrologische Vorfragen zu 
klären. Das Ergebnis dieser Untersuchungen steht noch aus. 

Der Bundesminister: 

/ , 

, 
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